
Beschluss: Landesdelegiertenkonferenz 
 

Güstrow; 4. März 2017 

 

Anpassung der Satzung für das LAG Statut 

§ 16 der Landessatzung wird geändert in: 

§ 16 Landesarbeitsgemeinschaften 

(1) Landesarbeitsgemeinschaften haben das Ziel, die inhaltliche Arbeit der  
Gremien und Ebenen der Partei zu entwickeln und zu vernetzen. Sie leisten  
inhaltliche Netzarbeit mit Aktiven, Verbänden, Initiativen und  
wissenschaftlichen Institutionen. 

(2) Landesarbeitsgemeinschaften zu einem landespolitischen Politikfeld auf der  
Basis bündnisgrüner Programmatik können auf Antrag von mindestens fünf  
Mitgliedern auf Beschluss des Landesvorstandes gebildet werden. Der Beschluss  
bedarf der Bestätigung durch den nächsten Landesdelegiertenrat oder die nächste  
Landesdelegiertenkonferenz. 

(3) Die Mitglieder der Landesarbeitsgemeinschaft wählen aus ihrer Mitte  
mindestens eine*n Sprecher*in, die/der Mitglied von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in  
Mecklenburg-Vorpommern sind. 

(4) Die Landesarbeitsgemeinschaften geben sich eine Geschäftsordnung. 

(5) Die Landesarbeitsgemeinschaften geben jährlich dem Landesverband  
Rechenschaft über ihre Arbeit. 

(6) Die Landesarbeitsgemeinschaften haben das Recht, ihre Arbeitsergebnisse auf  
Landesdelegiertenkonferenzen vorzustellen. 

(7) Desweiteren gilt für die Landesarbeitsgemeinschaften das LAG Statut. 

 


